
Änderung und Ergänzung der Bebauungsvorschriften

zum Bebauungsplan "Meierhof"

Die Ziff. "§ 6" der Bebauungsvorschriften vom 19.6.1973 wir in

"§ 7" geändert. Der § 6 erhält folgenden Wortlaut:

i  .§ 6

Bepfjanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BBauG)

Entlang der Schioßstraße ist im Bereich der Grünflächen und der

forstwirtschaftlich genutzten Flächen innerhalb der Bebauungsplangren

zen eine niedrig wachsende Strauch- und Baumschicht anzupflanzen. .

Als Neupflanzungen sind iandschaftsbezogene Arten wie Hasel,

Holunder, Hartriegel, KorneIkirsche, Eberesche u.ä. vorzusehen.

Die maximale Baumhöhe darf 10 m betragen.
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